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I. Überblick

Eine Empirie, die sich nicht der sozialwissenschaftlichen Methodik bedient,
schwingt in der Rechtsvergleichung immer schon mig denn neben den Rechts-
normen ist die Rechtspraxis ihr Gegenstand. Meistens führt diese methodisch
unflektierte \í irk-lichkeitsbetrachtung zu intuitiv plaqsiblen Annahmen. Ein-
zelfillen aus der Rechtsprechung oder Erfahrungsberichten von Lánderexper-
ten veranschaulichen den Normbefund durch den Kontext der Rechtskultur.
Die Frage ist also nicht, ob überbaupt Empirie in der Rechtsvergleichung ver-
wendet wird, sondern vielmehr, ob die methodisch stringentere Empirii der
sozialwissenschaftlichen Forschung fiir die normative Rechtsvergleichung
einen Zusatznutzen bringt.

\7'as zeichnet die Empirie unter den auí 3errechtlichen Faktoren, denen diese
Tagung gewidmet ist, besonders aus? Man kann die externen Einflüsse auf die
normative Rechtsvergleichung unterteilen in 1. nichtrechtlich-normative, 2.
analytische und 3. empirische.

1. N ichtrechtlicb-normative Fahtoren

Unter den nichtrechtlich-normetiven Faktoren, die in der Praxis relevant
werden, sind vor allem diejenigen der Religion zu benennen. Das staatliche
Recht kann sich religiösen Normen öffnen' indem es der Religion innerhalb
des rechtlichen Rahmens einen Zustándigkeitsbereich einráumt. Das ist bei-
spielsweise der Fall, wenn für die Anerkennung der Schlie8ung oder Auflö-
sung einer Ehe auf innerreligiöse Regelungen verwiesen wird. Man kann inso-
weit von einer rechtlichen Pluralitát im schwachen Sinne sprechen. Als Ergeb-
nis kommt es zu einer unechten, weil kompetenziell 

"rrfgilö.t"r, 
Konkurienz

zwischen Normensystemen.
Eine rechdiche Pluralitát im starken Sinne Í indet sich demgegenüber dort,

wo staatliches Normensystem und religiöses Normensystem konkurrierende
Geltungsanspriiche erheben, ohne aufeinander abgestimmt zu sein - weder re-
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kurriert das staatliche Recht auf innerÍ eliBiöse Bestimmungen noch anerkennt
das religiöse Recht den Geltungsvorrang der ieweiligen staatlichen Ordnung.
Die Piú alirjt der im Ergebnis wirkenden Normen ergibt sich dann daraus,

dass jede der ordnungen nur unvollstándig verwirklicht wird, beispielsweise
wenn sich die Scheidungsfolgenregeln eigentlich aus dem staadichen Recht er-
geben, faktisch aber in einzelnen Religionsgruppen deren religiöse Gebote zur
Ánwendung kommen. Im Ergebnis führt das zu einer echten Konkurrenz
zwischen Normensystemen.

2. Analytische Fabtoren

Bei der analytischen Forschung geht es nicht um Beobachtungen der'Wirk-
lichkeit, sondern um Berechnungen. In Anlebnun g an Kant könnte man sagen'

dass es sich um Erkenntnisse handelt, die p'or jed'er Erfahrang liegen' Die ana-
lytische Zentraldisziplin ist die Mathematik. Das mathematische Teilgebiet,
das sich mit der Ana1yse sozialen Verhaltens bescháÍ tigt, ist die Spie|theorie.
Mit ihr wird versucht, ein rationales Entscheidungsverhalten (rational cboice)

in Situationen mit mehreren Akteuren zu berechnen. Meist handelt es sich um
Konfliktsituationen. Das wohl bekannteste Beispiel fiir eine solche Situation
ist das Gefangenendilemma.

Der Bernei '!í irtscha{tswissenschafder 'Winand Emons hat gemeinsam mit
dem in Berkeley arbeitenden Rechtssoziologe n Robert Coorer beispielsweise
berechnet, wie man die '!í ahrheitsfindung in Prozessen verbessern könnte.'
Ausgangs- und Vergleichspunkt ihres Kalküls war ein Zustand, in demZelgen
und Sachverstándige fiir unprázise Aussagen nur sehr selten mit Konsequen-
zen rechnen m ssen. Das isi in den meisten Rechtsordnungen heute der Nor-
malfall. Mit ihrer Berechnung ve rstchen Emons lnd Cooter zubeweisen, dass

man die prozessuale '!üahrheitsÍ indutg insgesamt begünstigen kann, wenn
man eine verschuldensunabhángige Sanktion bei objektiv falschen Aussagen
vorsieht' Angesichts veischuldensunabhángiger Konsequenzen w dr en Zeugen
und Sachveritándige von vorn}rerein vorsichtiger und im Ergebnis gewissen-
hafter mit ihren BÁauptungen. Darunter leidet zwar die Aussagebereitschaft,
aber insgesamt ergibt iich nach dieser Analyse ein Voneil fur die ltrTahrheits-

findung.
'Ní ie kann analytische Forschung dieser Art für die Rechtsvergleichung be-

deutsam werden? Für die Vergleichung bietet sie ein tertium comparationis, an
dem die realen Rechmord''r.'.'g".' ge-"s."n werden. '!ü'enn man dem in der
Rechtsvergleichung verbreitetán Ijeal des neutralen Standpunkts anhángt,2

'Winand Emons/Robert D. Cooter, Truth-Revealing Mechanisms for Courts, in:

SSRN'!í orking Paper Series Nr. 233090' May 2000.
Das ist bisher Jie überwiegende Grundeinstellung in der rechtsvergleichenden Me-
thodik; Í ür Gründe gegenáas Ideal der Neutra.litát in der Rechtsvergleichung siehe

Axel Tscbentscber DiiJektische Rechtsvergleichung. Zur Methode der Komparistik
im öffentlichen R echt,JZ 2007 , 8o7 , 812Í Í .
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dann.hat das analydsche Referenzmodell zudem den Voneil, noch gar nicht
verwirklicht worden zu sein. Das Modell ist ein reiner Vorschlag le lig, furida und als solcher national unverdáchtig, weil es eine abstraktJ Verhilánsra'
tionalitát beschreib! an der sich die bisherigen Normen der verschiedenen
Rechtsordnungen mehr_ oder weniger stark oiientieren. Es gibt kein vorbiid-
land, wir haben vielmehr einen quasi-objektiven au(errecfidichen M"S;t"b,
um die Rechtsordnungen zu messen.

3. Empiiscbe Fahtoren

. P..i.d"l empirischen Faktoren ist das ganz anders. Studien über die !7irk-
Jichkeit des Rechts betreÍ fen immer konLete Rechtsordnungen. Sie sind da-
durch von AnÍ ang an national gefárbt und stehen unter demVerdachq nichts
anderes als die Besonderheiten iines einzelnen Rechtssystems auszud.riicken.
Man kann sagen, dass Rechtsempirie p irna facic nicht í ergleichb"' i't. E' i'i
jeweils eine methodische Hürde zu'übe#inden, und d&]. gib;.. ;;;
schiedliche Vorgehensweisen. Im Folgenden werden drei diesí  Vorgehens-
weisen vorgestellt.

II. Leistungsbezogene enpiriscbe Forscbung

1, Empirisches B encbmarbing

* In ganz unverdáchtiger, weil lánderneutraler \í eise kann man empirische
Forschung áhnlich wie_ analytische Forschung im Rechtsvergleich eiisetzen,
wenn man sí e als Bencbmarking verwendet. D". setzt allerdú gs .,ror"ur, d"r.
die Vergleichung sich auf ein Sichgebiet bezieht, in dem sich áie Re.htsord-
nungen über eine idealé  Referenz bereits einig sind. Das insoweit geeignetste
Gebiet ist die durch Kriminologie gestützte Strafrechtswissenschjt.  ie all-
gemeine Zie|setnlng ist bekannt: niedrige Kriminalitátsraterr' hohe Aufklá-
rungsquoten' wenig Freiheitsstrafen, geringe Rückfallquoten und alles dies
mit möglichst geringem Aufwand' \7enn min solche Er?olesbedingunsen fur
das Recht formulieren kann, dann wirkt empirisch" foi..hurrf.oi", 

"i,Dreh-'und Angelpunkt der Rechtsvergleichung' Die in der eir'en í eclitsord-
nung neu eingeführten Normen und Maí lnaháen werden von den anderen
Rechtsordnungen unmittelbar als Modellversuch wafugenommen und kön_
nen' vIenn sie empirisch betrachtet ErÍ olg haben, als náre Referenzordnung
dienen. In der rvirtschafts- und politikwis!enschait spricht man insoweit heu-
tevon best practices.

2. Einige Beispiele

a) Schwarzfahren in Zürich (CH)
Zur ReÍ erenzfunktion ein erstes Beispiel: Jüngst hat im European Journal of

Criminology ein Zufallsergebnis aus der empiischen Studie áes Kriminolo-
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gen Martin Killias an der Universitát Z]iirich Í irr AuÍ sehen gesorgL3 Mit der
Studie sollten die vom Zircher Verkehrsverbund (zvv) vor einigen Jahré n
neu eingeführten Abendkontrollen ab 21 Uhr ausgewertet werden. Diese
KontroÍ en wurden praktisch kostenneutal durch die Zugbegleit'er durchge-
führt, die zur Verbisserung des SicherheitsgefühJs der Fahrgáste oh-nehin

nachts in den Zügen patrou ierten. Überraschend war nicht, dass sich damit
die abendliche Sc-hwarzfahrerquote innerhalb von drei Jahren von 3,5 auÍ  7
Prozent reduzieren lie8, sondé rn vielmehr, dass eine signifikante Verminde-
rung der Quóte auch in den Zeiten ohne Kontróllen eintrat.a offenbar ist man
in Zürich auf eine gleicherma8en schonende wie wirksame Ma8nahme gesto_

Ben' obwohl sich áie Sanktionen für dab Schwarzfahren nach Art und Durch-
setzung von Land zu Land deutlich unterscheiden, insbesondere die Staatsan-
waltscf,aft zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten eingeschaltet wird, ist diese
'An 

empirisché r Forschung zu Recht in einé r europaweit geles-enen englisch-
sprachilen Fachzeitschrift publiziert worden. 

'W'egender überall gleichen Ze-
ló k"''''ái" E.f"hrung aus Zürich auch in anderen Stádten und Lándern als Re-
ferenzmodell dienen.

b) Einbrüche in oldham (GB)

Es gibt also Rechtsgebiete, in denen die Empirie geradezu selbstverstándlich
in eine internationale Vergleichung von Recht und Rechtsdurchsetzung mün-
det. Das ist allerdings nicht auf viilen Gebieten und'selbst in dieien nicht bei
allen empirischen Studien der Fall.

Nochinals zur Kriminologie: Die dramatische Reduktion von Hauseinbrü-
chen, die in Gro8britannien durch das so genannte Alley-Gating erreicht wer-
den konnte5 - das ist eine seitliche Absperrung der Zugangspfade hinter Rei-
henháuóern - lásst sich schon deshalb nicht auf andere Lánder übertragen,
weil die britische Bauform der Rücken_an-Rücken-Reihentrávser (bach-to-
bacb terraced' bozses) in anderen Teilen Europas eher unüblich ist.

c) Aufwandsabhángige Anwaltshonorare (USA)

Als besonderes Hinder,nis f r ein rechtswissenschaftliches Bencbtnarhing
wirkt sich der Atlantik aus. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind reich an

Rechtsempirie und pflegen diese sogar in den Rechtsfakultáten. Ein Groí (teil-
der rechtswisse.'s.h"ftliih"'' Empirie in den USA bescháftigt sich allerdings

Martin Killias/Daoid Scbeilegger/Peter Nordenson, The Effects of Increasing the

Cenainty of Punishment: A Fié ld Experirnent on Public Transportation, in: Euro-
pean lo rnal of Criminolosie ó (2oö9), S.387-4oo. Zur öfí entlichen Beachtung
!i.h. ái" P..rr.b.richterstaitung,,Abe;dIiche Billettkontrollen wirken sich auch
am Tag aus. '$ü'eniger Schwarzfahrer auf der S_Bahn", in: NZZ Nr. 184 vom 12' 8'
2009,s.43.
Kitlizs/ Sch eidegger/ N ordenson (F n. 3),s. 387, 394 Í .' 398.''

Jobn HayzooodlPawh Kautt/And'reu \xlbittaker, The EÍ Í ects of 'Alley-Gating' in
an Engliih Town, EuroJ.Crim. 6 (2009),361,367 f.,376.
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mit Besonderheiten des donigen Rechtssystems, die ihren lüí eg - jedenfalls
bisher - nicht nach Europa gefunden haben.

Das gilt Í 'rjr punitioe damages ebenso füt forum shopping chss aaion und'
y7tingenql fees-. Beispielswcise gibt es eine Srudie, die de; Rechtssoziologe
Tbeodore Eisenberg an der cornell Law school zum Anwaltshon orar bei criss
aaion erstellthat und die ausgesprochen inreressanr ist, weil sie zeigt, wie die
von .len.Gerichten 

_eigentlich bezweckte Aufwandsabhángigkeit d.rHor'o.".,
_ die lodestar calcahtion _ die prozessuale \í irklichkeit göride nicht bestmög-
lich wiedergibt.6 \feil aber das Sammelklageverfahren jer USA nicht unmit-
telbar mit europáischen Gruppenklagen --beispielsweiie mit der deutschen
Streitgenossenschaft, der Verbandsklage, dem neuen Kapitalanlegermuster-
verfahren oder auch der britischen gú up litigation7 - vergleichbl ist, und
weil erfolgsabhángige Honorare nach Hahe dei erzielten Sc[adenr"r.",Á.r--
me in Europa weithin unüblich sind, lásst sich aus solchen Studien rechtsver-
gleichend nicht viel gewinnen- Selbst in Schweden, wo Sammelklage und Er-
folgshonorar kombinien werden können, sind die in Amerika möelichen oro-
zentualen Beteiligungen der Anwaltschaft bis zu 30 % nicht mögliJh'8

d) Richterliche Amtsdauer?
Abgesehen von solchen Detaildifferenzen scheiten das empirische Bencb-

rnarbing in den meisten Rechtsgebieten daran, dass in ihnen die gemeinsamen
Krit91en ftir erfolgreiche Fun}tionserfullung fehlen. So' lásst"sich ftir die
Funktion.,,unparteiische- Rechtsprechung" zw-ar das Kriterium .unabhángige
Richterschaft" noch als konsentiert 

"''r.-h".r. 
lVelche messbar"'' F"k,o'"í  í r,.

der !í irklichkeit allerdings diese Unabhángigkeit garantieren, ist nur schwer
le-stzulegen, weil sie vom Kontext der jeweiligen Róchtsordnung abhángig ist.
Man kann beispielsweise nicht die durchscbí ttliche richterücf,e A-tJd'",rer
als Indikator fiir richterliche Unabhángigkeit verwenden. 'ü/enn námlich in
einer Rechtsordnung eine Amtsperiode vón 12 Jahren ohne lüüiederwahl vor-
geschrieben ist, dann würde es höchstens gegen die Unabhángigkeit sprechen,
wenn die tatsáchliche Amtsdauer ú nter diesen 12 Jahren liegi."Ma'' áart 

^beínicht dieser Rechtsordnung eine geringere Unath:ingigk;it arrestieren als
einer anderen' in der keine solche Bágreniung existien, i "ss sich die durch-
schnittliche Amtsdauer ohne \7eiteris bei m]ehr als zó Jahren einpendelt. Es
könnte im Gegenteil so sein, dass die lange Ammdauer nirr durch sándige Ge-
fálligkeit gegeniiber der Exekutive erreic-ht wird, wohingegen die feste'Amts-
periode_gerade die Freiheit eröffneq_unabhiingig zu "giáá. oi. Beurteilung
der de faao Unabh:ingigkeit hángt also lno', dJricarait ien der de lege IJnabl

Tbeodore EisenberglGeoffrey P Miller, Attorneys Fees in Class Action Settle-
ments: An EmPirical Srudy,J.Empir.Leg.Srud. l Qóo4),27, 63f.
Zu den Einzelheiten Petei Matt[I/vorá'o D"ro)tter,'bie europáische Sammelkla-
ge. Rechtsvergleichende und EU-rechtliche Betrachrung"", vü zoos, ii t 'iiztt.Mattil/Desoutter (Fn. 7), S. 523 f.

6
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hángigkeit ab' Es gibt keine schlichte Vergleichbarkeit mehr auf der Ebene der
unmittelbaren Beobachtung.

3. Fazit

Als knappes Zwischenergebnis lásst sich festhalten, dass empirische For-
schu.tg im Sinne eines Bencbmarklzg der Rechtsordnungen eingesetzt werden
kann, iich der Anwendungsbereich dieser Methode allerdings in engen Gren-
zen hált.

I I L Sy ste rnunab h iingige empiiscb e Fors ch ung

Damit bleibt die Frage, wie sich Empirie, die zwischen den Rechtsordnun-
gen nicht unmittelbar virgleichbar ist' für die Rechtsvergleichung gleichwohl
methodisch fruchtbar machen lásst.

1. Khssifizierung nacb Erkenntnisinteressen

Unterscheiden sollte man zunáchst zsvischen systemunabbángiger lnd sys'
temsp ez ifiscb er empirischer Forschung. Als systemunabhángige empirische
Forschung kann diejenige Untersuchung der Virklichkeit gelten, die ihr Er-
kenntnisinteresse ungeachtet der Besonderheiten der beteiligten Rechtsord-
nungen foimulien. Litztlich geht es um Fragestellungen, die in feder Rechts-
ord.'u.'g gleichermaí len sinnvoll sind. Als erstes Beispiel wird hier der Mes-
sung richterlicher Unabhángigkeit nachgegangen.

Demgegenüber ist systemspezifisc}e empirische Forschung dadurch ge-

kennzeiihnet, dass ihr Erkenntnisinteresse auf die Instrumente einzelner
Rechtsordnungen gerichtet ist. Es geht also um Fragestellungen,  ie nicbt in
jeder Reclttsordnung gleichermaBen sinnvoll sind. Als Beispiel kann die Mes-
sung der Diskursquálitát in unterschiedlich konzipierten staatsoÍ ganen gel-
ten."

Die systemspezifische empirische Forschung verdient eine getrennte Be-
handlung, weil sie ihr Erkenntnisinteresse zwar náher an der rechtswissen-
schaí tlichen Disziplin formuliert, dadurch aber auch zusátzliche Vermitt-
lungsschritte nötig macht, um eine Vergleichbarkeit herzustellen. Die Diffe-
.eniierung zwischen systemunabhángiger und systemspez.,'fischer empiri-
scher Forichung ist allerdings weder besonders trennscharf durchzufiihren
noch kann sie ali eine zwingend e oder gar einzigaÍ tige Unterscheidung gelten.

9 Dazu unten sub IV. 1.
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2. Ricbterlicbe Unabbángigbeit _ d'e faao und de iure
a) Fragestellung

Áls Beispiel für eine systemunabhángige Fra3estellung, die durch empiri-
sche.-borschung zu untersuchen ist, kann hier die Messung der richrerliihen
Unabhángigkeit wieder aufgegriffen werden. Unter den zaf,lreichen Arbeiten
dazu zei,chnen sich diejenigen von Lars Feld und Stefan Voigt dadurch aus,
dass sie die Kontextabhángigkeit der beobachtbaren Daten meihodisch reflek-
tieren. Die Nomendigkeit dazu hat sich schon am Beispiel der richterrichen
Amtsdauer gezeigt. Die durchschniLrliche Amtsdauer hat allein keine Aussa-
gekraft, sondern sie muss zum normativeÍ r Rahmen der jeweiligen Rechtsord-
nung in Beziehung gesetzr werden- Feld und Voigt tragen demhechnung, in_
dem sre zwtschen de Jaao- und de iure-Unabhángigkeit unterscheideí und
beide empirisch unrersuchen. Letztlich aussagektafiiiist, *". de facto arsrJn-
abhángigkeit resultien, also eine systemunabtángige-Frage. Abeidie Antwor-
ten lassen sich nicht einfach mit einem empirisclieÁ B"ráb*arbirg anerkann_
ter Kriterien finden, sondern es mtss eine iormatizl informierte Eápirie ange-
wendet werden.

b) Vorgehen

. Zur grundlegenden Vereinfachung wird Í ür jedes Land die Richterschaft
des höchsten' Gerichts analysiert, glé ich ob es óin reines Verfassungsgericht,
ein oberstes Appellationsgericht odir ein Gericht mit beiden Funktio''á., ist.'ó
Die Urrtersuchung beruht auf einem Fragebogen, der von Experten aus insge_
samt 71 Lándern ausgefullt wurde. Als auswertbar erwieseri sich danach áie
Daten zu 66 Lándern.

Fijr. 
'de .iure 

-U nabhángigkeit wird die gesetzliche Regelung nach 23 Charak-
teristika beurteilt, die zu zwölf Variablen kumulien siid. náispielsweise setzt
sich die Variable ,,Stabilitát der Unabhángigkeitsgarantie" d"rr'a.h zos"m-e.r,
ob die Garantie in der Verfassung steht uná wie"stark eine Ve.fassurrgsár'Jei
rung erschwert wird. Andere variablen betreffen beispielsweise das veif"hre.,
der Richte_rberufung und die Transparenz der Tátigkeit.

Fijr de faao_IJnabhángigkeit wórden acht Varii'blen bestimmt, unter ande-
rem auch die tatsáchliche durchschnittliche Amtsdauer, allerdings mit norma-
tiven Korrekturen: \í enn die tatsáchliche Amtsdauer von der nJrmativ zu er-
wartenden abweicht, zum Beispiel weil fuchterinnen oder Richter Í reiwillig
vorzeitig auf ihr Amt verzichten, dann wird die Variable mit Null kodien]
Dasselbe gilt erst recht, wenn eine fuchterin oder ein fuchter sesen den eiEe-
nen villen vorzeitig entlassen wurde. Eine weitere variable b".tiifft di" rit-
wicklung der Richtergehálter - ob sie real gestiegen oder gesunken sind und

l0 Hierzu und zum Folgenden za rs P. Feld/stefan voipr, Economic Growth and ludi-
cia] lndependence: Cross Country Evidence Using"a Neg, Set oí  Indicaro.., É u.o.
J.Pol.Econ. Í 9 (2003), 497, 5oo Í Í .'
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wie sie im VerháItnis zu Universitátsprofessoren, Anwálten und Ministern ste-
hen - sowie die Ausstattung der Gerichte mit weiteren Mitarbeitern und Res-
sourcen,

. c) Ergebnisse

Am Ergebnis der d'e iure-IJnabhángigkeit überrascht zunáchst, dass an der
Spitze deiTabelle keiner der oECD-Staaten figuriert und Lánder wie die Ver-
einigten Staaten von Amerika nur im Mittelfeld rangieren' Die Schweiz fállt
g^, g^rz rris dem Rahmen und liegt bei der de iure_IJnabhángigkeit auÍ  ejnem
áe' hi.'t"."n P|átze (67 von'71). Darin zeigt sich, dass die richterliche Unab-
hángigkeit nicht plaüsibel auf eine Analyse der in Verfassung und Gesetz ent-
halté nin Garantiin gestützt werden karrn. Bei solchen Garantien verhált es

sich manchmal geradizu umgekehrt zur'Wirklichkeit: Je weniger ein Land auf
die Bekundung der Unabhángigkeit angewiesen ist, desto weniger formale Si-
cherungen werden sichtbar; je stárker dagegen die Zweifel an der Unabhángig-
keit siná, desto mehr fühlen sich Verfassungs' und Gesetzgeber genötigt, die
eigenstándige Position der dritten Gewalt zu bekunden. Ein Defizit an politi-
scLer Kultui soll durch ein Plus an juristisch-formalen Sicherungen kompen-
sien werden, ohne dass dies im Ergebnis immer gelingt.

Diese Einschátzung wird gesdrkt durch ein anderes Ergebnis der Studie.
Die gemessene de facto-|Jnabhángigkeit weichtvon der d,e iure_Unabhángig-
keit io stark ab, dass die ,,Top Ten" des jeweiligen Rankings überschneidungs-
frei sind. Keiner der ile iure als besonders unabhángig eingestuften Staaten
kann also de faao in der Spitzengruppe der richterlichen Unabhángigkeit mit-
halten. Die nach der de facto Analyse entstehende ReihenÍ olge ist intuitiv
plausibler, weil sich am Ende der Liste weder die Schweiz noch die EU-Mit-
gliedstaaten í inden.

Da es sich um eine ökonomische Srudie handelte, wurde au8erdem nach der
Korrelation der Indizes und einzelner Variablen mit der 

'Wirtschaftskraft gei
fragt. Zwischen de faao Unabhingigkeit und Bruttoinlandsprodukt 1ieí 3 sich
ein starker Zusammenhang feststellen, weshalb die Autoren interpretatorisch
davon ausgehen, dass die tatsáchliche richterliche Unabhángigkeit einen wich-
tigen Beitág zum 'süirtschaftswachstum leisten kanLZwischen de iure Unab_
hángigkeit ú nd '\iü'irtschaftskraft bestand hingegen kein Zusammenhang. Le-
diglich ftir die Variable, die eine Verfassungsgarantie der Unabhángigkeit be-
schreibt, lieí J sich ein positiver Zusammenhang feststellen, Daraus wurde in-
terpretatorisch geÍ olgert, dass es ökonomisch betrachtet zwar hilfreich sei, die
unabhángige Position des höchsten Gerichts in der Verfassung zu garan-tieren'

dass abeiabgesehen von dieser Ma8nahme die Absicherung durch rechtliche
Garantien alliin keine messbare Auswirkung auf die !{rirtschaftskraft habe.



d) Gegenüberstellung zur Rechtsvergleichung

Die schwierige Frage ist nun: \í ie verhalten sich solche empirischen Srudien
zur Rechtsvergleichung, und was k nnen sie uns nützen?

Dazu ist zunác}rst festzuhalten, dass diese Studien bereits Rech*verglei-
chung sind., weil eine Bestandsaufnahme und Gegenüberstellung der Recits-
vorschriften und der Rechtspraxis statdindet. Allerdings wáre üns diese Art
des Vorgehens nicht genug. Bei aller Unbestimmtheit, dí e es in der Rechtsver-
gleichung gerade im öffentlichen Recht methodisch gibt, ist klar, dass wir im-
mer bewenend vorgehen.11 llí ir bleiben also bei eine-m Lánderbericht und bei
einer Gegenüberstellung nicht im objektiv Messbaren der formalen Garantien
stehen, sondern stellen diese in den Zusammenhang mit der Rechtspraxis.
Recht untersuch enwir als ange,raand.tes Recht.

..Übertragen auf die' richter'iiche Urrabhángigkeit: Eine VerÍ assungsgarantie
gilt uns ni-cht schon dadurch als stabil, dass dii Verfassung formal iu*r durch
eine qualifizierte Mehrheit geándert werden kann, sonderri erst dadurch, dass
diese Hürde in der Staatspraxis tatsáchlich beschránkend wirkt und nichietwa
dürch eine starke Parlamentsmehrheit oder einen dominanten Prásidenten
beiseite geschoben wird. 'sí as in den Rechtsdokumenten als Stárke erscheint,
kann sich mit Blick auf die Praxis als bedeutungslos und damit schwach erwei-
sen-. Umgekehrt würden wir auch die Schwáchen einer rechtlichen Regelung
nicht unbewertet in den Rechtsvergleich einÍ üfuen. Hier kann die Schieiz aü
Beispie1.geJten, die formal betrachtet geÍ adez! erschreckende Abberufungs-
möglichkeiten für fuchterinnen und fuchter kennt. Au8erdem steht áie
schweizerische Richterschaft in stándiger Abhángigkeit von periodischer
Viederwahl. Eine Nichtwiederwahl kann sich im Eilz;fall als informeller Er-
satz fiir eine Ábberufung darstellen. In eiirer normativen Rechtsvergleichung
würden wir diese Faktoren bewerten' Dazu berücksichtigt man danri auch dié
informellen Kráfte einer Rechtskultur, die im Falle der sc]hweizerischen Justiz
moderierend wirken' Bei aller Kritik würde die Schweiz darum in eineÁ nor-
mlliy:n Rechtsvergleich mit anderen Lándern nicht au(ergewöhnlich
schlecht abschneiden.

Stellen wir die normative Rechtsvergleichung den empirischen Srudien ge-
gjnüber, so-zeigt sich, dass sie in ihrem bewené nden Voigehen zwischen jen
de iare- und' de facto-Indikatoren liegt. Sie ist stárker prdssensitiv als die be-

Y:rt"."8.".19 em9r1is1he ]vÍ e9sung der /e iure-|Jnabhángigkeit' Gleichzeitig
gibt sie - weil sie bloí ] individuell einschátzt und .'icht 

'i"Jh 
d.'' Regeln dei

empirischen Sozialfors-chung misst _ die tatsáchliche Unabhángigkeit í eniger
prázise wieder als d,er d'e facto-Indikator der empirischen Studie. 

-
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71, Ygl. Fabizn Wittrech, Die Verwaltung der Dritten Gewalt, 2006, S. 52Zff. m.w.N.
in Fn. 2 und 9.
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e) Nutzen für die Rechtsvergleichung?

\(enn sehon die normadve Rech$vergleichung mit einem Fuí 3 auf dem Bo-
den der Rechtswirklichkeit steht, hat dann die empirische Forschung noch
einen spezifisch en Zusatznlstzen f r die Rechtsvergleichung? Lásst sie sich
vielleicht sogar methodisch integrieren?

Hinsichtlich des de iare-Index ist der Nutzen offenbar sehr begrenzt. Das
empirische Ergebnis kann als Mahnung dienen, wie wenig es auf die formellen
Gaiantien in {echtsdokumenten ankoinmt. Aber dieser Mahnung bedarf eine
aufgeklárte Rechtsvergleichung gar nicht, ist sie ihr doch obnehin vertraut.

Nützlicher ist der de faao-Index der juristischen Unabhángigkeit. Er geht
wirklich über den Erkenntnisstand normadver Rechtsvergleichung hinaus'
Vereinfacht gesagt: In juristischer Vergleichung abnen wir nur, inwieweit die
RechtspraxiJ daJBild der Í ormalen Garantien relativiert; mit den Mitteln der
empiriichen Sozialforschung taissez wir es in einem quantifizierbaren und da-
rüb}r hinaus intersubjektiv verbindlicheren Sinn. Die anspruchsvollere Ana-
lyse der empirischen Forschung kann uns so vor pauschalen Rewertungen be.-

wahren. Sie mag nur selten zu Ergebnissen führerr" die wir nicht ohnehin auch
intuitiv in unseier Einschátzung áer Rechtswirklichkeit erreicht hátten. Aber
sie kann zum Beispiel kontrollié ren' ob eine in der Tendenz richtige Einschát-
zung ihrem Ausmaí l nach übertrieben gewichtet wurde.

Noch einmal zum Beispiel der richterlichen Unabhángigkeit: Schaut_ man
sich die Praxis in der Schweiz an, so finden sich tatsácblich Fálle einer fakti-
schen Abberufung durch Nichtwiederwahl und auch vereinzelt Beispiele fiir
einen politisch erzwungenen Rücktritt von Richtern. Es wáre aber_ urrange-

-"'..i, di" Unabhángigkeit in der Schweiz wegen solcher Einzelfálle pau-
schal als gering einzuitufen. Davor kann eine empirische Studie bewahren,
wenn sie auBer der kritischen fuchtung auch das messbare Gewicht dieser Pra-
xis belegt.

sch[;fiIich gibt es durchaus nützliche Überraschungen durch empirische
Forschung - also Ergebnisse, die nicht ohne weiteres der Intuition entsPre-.

chen, rückblickend aber durchaus plausibel sind. Eine weitere Studie von Feld
wd Voigt zeigtbeispielsweise, insoweit wenig überraschend, dass eine wirksa-
me Gew:altenieilung, gefördert durch eine ausgebaute Verfassungsgerichtsbar-
keit, positiv mit dem \7irtschaftswachstum korreliert und darum ökonomisch
.rst.Jbenswert ist. Überraschend ist allerdings, dass dies nicht fiir die TeilÍ ak-
toren der Verfassungsgarantie und des ausgebauten Zugangs zur Verfassungs-
gerichtsbarkeit gilt. Eine in der Landesverfassung garantierte Normenkon-
irollbefugnis,tnd "itt 

auf Individualbeschwerden ausgebautes Verfafuen
nehmen in der grundsitzlich positiven '\iü'irkung des Rechtsschutzes auf die
\í inschaft 'lso nicht teil'l2 Aus ökonomischer Sicht wáre es darum kontra-

1.2 Lars P Feld/Stefan Volgr, MakingJudges Independent - Some Proposals Regarding
the Judiciary in: Rogei D. Congleton/Birgitta Swedenborg (Hrsg.), Democratic
Constitutional Design and Publii Policy - Analysis and Evidence, 2006, S- 251'-
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produktiv, einen so weitgehenden Ausbau des Verfassungsrechtsschutzes an-
zusÍ eben.

Vir sind frei, aus juristischer Sicht im Ergebnis anderer Meinung zu sein.
Einen zusátzlichen Erkenntniswert haben solche Ergebnisse aber allemal,
können sie doch in der Rechtsvergleichung erwas geniuer verstándlich ma-
chen' warum lángst nicht alle Staaten geiadezu automatisch ihre Rechts-
schutzinstrumente erweitern.

3. Fazit

So viel zur systemunabhángigen empirischen Forschung. Zusammenfas-
send lásst sich festhalten, dass sie in ihrer bewemrngsarmerrBestandsaufnah-
me formaler Rechtsinstrumente keinen Gewinn gegenüber normativer
Rechtsvergleichung darstellt' In der Beuneilung l'on ieóhtspraktischen !í ir-
kungen ist sie indes überlegen, weil die Ergebnisse empirischer Sozialfor-
schung intersubjektiv verbindlich, im Áusmaí 3 quantifizie;bar und im Einzel-
fall sogat überraschend sind. Die Ergánzung dei Rechtsveigleichung um Em-
pirie empfiehlt sich besonders, vrenn man im normadven Richtsvergleich ein
Auseinanderfallen von Rechtsregelung und Rechtspraxls pima faoeÍ eststellt,
sich aber über das Gewicht dieser Abweichung nicht klaiist und darum in der
Gesamtbewertung unsicher.

IU. Systelnspezifis:che empirische Forschung

_ Die systemspezifische empirische Forschung ist, wie eingangs betont, inso-
fern náher an der Rechtswissenschaft, als sie ihre Fragestellung bereits auf die
Institutionen innerhalb des einzelnen Rechtssystems abstellt. Gleichzeitig
scheidet damit die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zunáchst einmal aus. .iüai
beispielsweise zum Prásidentenamt in den Vereinigten Staaten von Amerika
erforscht wird, hat Í ür das Amt des französischen Siaatsprásidenten keine Be_
deutung und umgekehrt.

_ Tiotzdem meine ich, dass sich die systemspezifische empirische For-
schung für Rechtsvergleichung fruchtbar machen lásst' Als Iieispiel dafiir
kann der von And.ré  Biicbtiger urld anderen empirischen Politikwisienschaft-
lern entwickelte Discourse Quality Index gelten.

1. Disconse Qaality Index (DQI)

a) Fragestellung

Die von der Diskurstheorie inspirierte Theorie der d.eliberatioen Demobra-
tie weist als Legitimationsgrund des Verfahrens auf das Vorhandensein von
realen Diskursen im Recht hin. Das ist in jeder Hinsicht umstrittenl einerseits

288, zitien nach der Publikation in SSRN Vorking Papei Series Nr. 597721 (= CE-
Sifo lü7orking Paper Nr. l260), S. 3,18Í Í .,27 '
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im theoretischen Ansatz, andererseim bei der Frage, wo überbaupt diskursive
Elemente in der Staatspraxis auszumachen sind. Die empirische politische
lVissenschaft geht davon aus, dass strategische und diskursive Elemente regel-
máí lig gemeinsam auftreten. Die Fragestellung lautet dann: \üelches Gewicht
haben die diskursiven Elemente in den jeweiligen Institutionen?

Gemessenwerden soll also, wie weit eine best!mmte politische Debatte von
dem nie erreichbaren Diskursideal endernt ist.13 Lásst sich das für eine Insti-
fution besdmmen und auf konkrete Faktoren zurÍ ickführen, so könrrte es als
weiterer Schritt möglich sein, das Design der Institution so zu beeinflussen,
dass der deliberative Modus der Entscheidungsfindung gefördert und damit
die Legitimationswirkung des Verfahrens gestárkt wird.'" Und hier kommt
die Vergleichung ins Spiel: Die in verschiedenen Staaten praktizierten Verfah-
rensweisen bilden das Reservoir, aus dem sich optimierungsvorschláge ge-

winnen lassen.

b) Vorgehen

Zur Untersuchung der Diskursqualitát wurden einzelne Parlamentsthemen
in der Schweiz, den USA.und Deutschland betrachtet. Gegenstand waren da-
bei insgesamt 50 Debatten in verschiedenen parlamentarischen Teilinstitutio-
nen (Kimmern, Ausschüssen, Vermittlungsgremien)' Diese Debatten wurden
einer quantitativen Inhaltsanalyse unterzogen' allerdings nicht als reprásenta-
tiver Debattenquerschnitt, sondern im Stil von Fallstudien. Damit scheiden
aus empirischer Sicht die Methoden einer direkten Vergleichung aus. Die Fra-
gestellung kann nicht mehr als systemunabhángig gelten' sondern beschránkt
iich auf die ipezifische Situation einer einzelnen Debatte in einer einzelnen
Institution (r7po logical sarnpling).ts

Unter den Themen fanden sich stark polarisierende, beispielsweise aus dem
Arbeitlrecht, und weitgehend polarisierungsí reie, beispielsweise zum Tier-
schutz.

Zur Messung der Diskursqualitát wurden sieben Teilindikatoren bestimmt,
unter ihnen das störungsfreie Sprechen Qlarticipation), das Begrinden Qustifi-
cation) einschlieBlich der bekundeten Gemeinwohlorientierung (common
gool) und vor allem, als mehrfach unterteilter Indikator, der Res pekt (respect)'

Die Debatten wurden dazu in einzelne Sprechakte unteneilt und Í ürjeden In-
dikator anhand einer Bewertungstabelle mit Diskursivitátswerten versehen.
obwohl dabei sehr viel Kontextberücksichtigung durch die Kodierer nötig
war, lieí l sich die Kodierungshomogenitát dank der einfach gehaltenen Klassi_
fizierungen als sehr gut einstufen.

André  Biicbtiger' The Real'$7orld of Deliberation. A Comparative Study o{ Its Fa-
vorable Condltions in Legislatures, 2005, S. 29, 33. 36.
Bácbtiger (Fn. 13)' s. ]9.
Böchtiger (Fn 1'3),s.77 Í Í .,83 Í Í .

13

14
15
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c) Ergebnisse

*.Im Ergebnis der Studie lásst sich Deliberation tatsáchlich als eine graduelle
Eigenschaft in allen untersuchten Debamen nachweisen, sogar in solchen, bei
dene.n es um Yerteilungsfragen ging' so dass thematisch einé  strategische Ver-
handlung nahe gelegen hátte. Au8erdem zeigt sich' dass der insiitutionelle
Rahmen ma8geblich auf die An der Debatte einwirkt, also beispielsweise die-
selben Parlamentarier in nicht-öffentlichen Kommissionssitiungen anders
verhandeln als im öffentlichen Plenurn.

Die Einzelanalysen Í  hrten allerdings zu einem disparaten Set an Befunden.
Nachweislich günstig wirkte es sich auf das MaB an Diskursivitát áus' wenn
als institutioneller Rahmen eine groBe Koalition oder eine Vetomachr bestand.
ErwartungsgemáB giinstig war au8erdem, wenn die Debatte zu einem Thema
mit geringer Polarisierung geführt wurde'16 Nicht nachweisbar war der hypo-
thetisch vermutete Positive EinÍ luss einer prásidentiellen organisatio.'sfoi-,
wie sie in den USA existien. Nur ansatzwé ise sichtbar wurde die höhere Dis-
kursivitát bei der Diskussion in einer zweiten Kamrner - das heiÍ 3t, einer nicht
preprásentativen 

"Reflexionskammer" wie dem Senat, dem Bundesrat oder
dem Stánderat. In unterschiedliche Richtungen schlie8lich wirkten die Teil-
indizes.der Diskursqualitát bei der nicht_öTfentlichen Themenbearbeitung;
Einerseits. war der Respekt gróBer, andererseits wurde'weniger begründet js
im <iffentlichen Forum' Verallgemeinbare Ratschláge fiir eú  institutionelles
Design waren bei dieser Vielfalt der Befunde bisher kaum möglich.

Trotzdem gibr es einzelne Srudienteile, die ein interessanies Licht auf die
Systemunterschiede werfen. Nah am Diskursideal bewegtp sich beispielsweise
eine Debatte des schweizerischen Stánderats _ das ist die kleine Kainmer mit
Kantonsvertretern - zum wenig kontroversen Thema des Sprachenartikels:
Hier gab es in öffentlicher Debatte praktisch keine abschátzigen Bemerkun_
gen über den politischen Gegner und der Anteil von Áu(eruigen mit hohen
Respektwerten lag bei fast 7O%o. Am anderen Ende des Spektruls findet sich
eine Debatte des Deutschen Bundestags zum Ladenschlussgesetz: Fast 72o/o
der EinzeláuBerungen enthielten respektlose Bemerkungen rind die Sprechak-
te mit hohem Respektwert lagen bei unter 5%o. Selbst ú enn die Stuáie.keine
ursáchliche Verknüpfung mit dem institutionellen Rahmen der Parlaments-
gremien nachweisen kann, bieten diese Zahlen einen Eindruck von der Grö-
Jlenordnung des Kulturanterschieds in den politischen Gremien.

d) Gegeniiberstellung zur Rechtsvergleichung

, 
Stellt man die empirische Herangehensweise der normativen Rechtsverglei-

chung gegen ber,so fállt auf, dass sie es deutlich schwerer hat, zu Ergebniisen
zu gelangen. In der Rechtsvergleichung v rde es uns genügen, die verfas-
sungsbedingten Strukturunrerschiede der politischen Systeme aufzuzeigen.

76 Biichtiger (Fn 13),S.53, 152ff.
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Diese Analyse würden wir dann mit der Rechtsprechung des jeweiligen Ver-
fassungsgerichts und mit unserem persönlichen Eindruck aus der praktischen
Funktionsweise der Gremien unterlegen. Als Ergebnis genügt uns háufig ein
Panorama der Beschreibungen, manchmal ergánzt durch eine abstrakte Struk_
turkritik, etwa wenn wir mangelhafte Gewaltenteilung oder Demokratiedefi-
zite aufdecken. Das rechtsvergleichende Vorgehen ist insofern nichr viel an-
ders, als es früher unter dem Titel .Allgemeine Staatslehre' betrieben wurde.

Die empirische Forschung möchte hingegen das Funktionieren der Institu-
tionen auf die einzelnen Faktoren ihrer Sruktur h.onhret und. nach'reeisbar z\t-
rückÍ ühren. \üeder Beschreibung noch prinzipielle Kritik genügen ihr dafur.
An die Stelle von \í irkungsvermutungen treten Messungen. Im ldealÍ all kann
die empirische Forschung darum institutionelle Defizite verbindlicher auf-
decken und überzeugendere Empfehlungen für ein verbessertes Institutionen_
design abgeben.

e) Nutzen fiir die Rechtsvergleichung?

Gerade weil wir in der normativen Rechtsvergleichung in aller Regel nur
die \í irkungsrichtung instirutioneller Eigenarten angeben können, aber nichts
iber das Ausmafi ihrer li(irkung im Ensemble der Staatsstrukrur wissen, lieferr
uns die empirische Forschung ergánzende Hinweise. Der Einfluss politischer
und sozialer Kultur lásst sich ohne Empirie nur erahnen' So kann man zwar
wissen, dass die Konsensorientierung in der schweizerischen Kultur ein stár_
keres Gewicht hat als in der deutschen. Man kann den Unterschied auch spü-
ren, wenn man sich als Zuschauer in eine Debatte des Nationalrats setzt. Aber
welches intersubjektiv vermittelbare Gerpicbt dieser Kulturbestandteil hat,
kann man überzeugend erst nach empirischer Analyse der Debatten {esthal-
ten.

Obgleich es sich um systemspezifische empirische Forschung handelt, las-
sen sich vereinzelt auch konkrete Forderungen daraus in den Rechtsvergleich
importieren. So ist es ein schlichter Normbefund, dass trotz verfassungsrecht-
lich freien Mandats in den deutschen Parlamenten eine Fraktionsdisziplin
herrscht, die durch Fraktionsgescháftsordnungen formalisiert ist. Der delibe-
rative Schaden' der dadurch angerichtet wird' lásst sich ohne Empirie aller-
dings nicht ermitteln. Die eben vorgestellte Studie zur Diskursqualitát hat ge-
zeigt, dass es für die Deliberation förderlich ist' wenn an die Stelle einer polari-
sierenden Rollenveneilung in Regierungs- und Oppositionsfraktion entweder
eine gro(e Koalition oder eine Vetomacht tritt. Es wáre darum zu erwarten'
dass die Diskursqualitát im Deutschen Bundestag erheblich gesteigert werden
könnte, wenn man das Verfassungsrecht des freien Mandats als ein Verbot der
Fra ktions dis zip lin interpretierte.

Die voraussichtlich gro8e lVirkung dieses kleinen Schritts vermag man ein-
zuschátzen, v/enn man die normative Betrachtung durch einen empirischen
Befund ergánzt' Erst durch eine solche Einschátzung lásst sich begr nden, wa-
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rum ein Verbot der Fraktionsdisziplin als Ergebnis der Abwágung sinnvoll ist,
obgleich arrch gewichtige gegenláufige Erwágungen angestelliweiden müssen.
So wird die Zlordnung der Verantwonlichheit sih*ieiiger, wenn die Fraktio-
nen nicht mehr im Block über die Politik abstimmen (Reprásentativfunktion)'
Auch wird es in der Praxis háufiger zu Situationen kommin, in ilenen langwié _
rige parlamentarische Vorarbeitin letztlich nicht fruchtbar werden, *eiÍ  eirle
erwartete Mehrheit sich in der Schlussabstimmung nicht einstellt (parlaments-
eÍ fizienz). Trotz solcher Nachteile für die Reprásintatil4unktion und die Par-
lamentseffizienz sollte man allerdings das Verbot der Fraktionsdiziplin, eben
weil es nachweislich istarke Auswirkungen auf das Diskursniveau hai, als eine
insgesamt fiir die Demokratie förderliche Regelung einstufen.

2. Erzu eiterung d,er Frage ste llung

Man kann die Analyse der Diskursqualitát weiter vorantreiben, wenn man
nach- themenspezifjschen Besonderheiten fragt. Schon in der ursprünglichen
Studie stellte sich heraus, dass bei den Parlamentsdebatten zum 

_Schú nger-

schaftsabbruch sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz eine relatii zu
den USA höhere Diskursqualitát erreicht wurde.17 Dies mag unter anderem
daran gelegen haben, dass die amerikanische Debatte au{ Polarisierung ange-
legt war, wáhrend man sich in Europa bewusst bemühte, diese bei de''i*oia-
lisch heiklen Thema zu vermeiden. In Deutschland befreiten die Fraktionen
ihre Abgeordneten sogar vom Fraktionszwang. Gegenwánig erforschen wir
in Bern darum, ob sich in der schweizerischen Bundesversammlung bei im
engeren Sinne tnoraliscben Themen (2. B. Behindenenschutz, Stammzellfor-
schung) ein höheres Diskursniveau feststellen lásst als bei technisch-materiel-
len Themen (z.B. Steuerpolitik, Marktregulie.ung)'l8 Unter Umstánden wür_
de es sich normativ anbieten, hier besondé re VerfahrensgefáBe zu schaÍ fen.

Eine zweite Enrwicklungsrichtung, die wir derzeit inBern untersuchen, be-
trifft die -Anderung in der politischen Kultur. Allgemein besteht in der
Schweiz der Verdacht, dass bedingt durch den ErfoÍ g der rechtsnationalen
Schweizerischen Volkspartei (SVP) der politische Umgang im Land rauer ge-
worden sei. IÜí ir versuchen das durch eine Lángsschniit.rudi" 

".l 
analysieré n,

mit der _wir zu dem gleich bleibenden Thema der Auslánderpolitik áie Dis-
kursq'':litát der Parlamentsdebatten aus den letzten zweiJahriehnten ausv/ef-
ten. SoIche Weiterungen der Fragestellung sind allerdings so spezifisch für das
einzelne'Land, dass sich kein rechtsvergleichender Gówinn-mehr einstellen
dürfte.
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3. Fazit

Als kurzes Fazit zur systemspezifischen empiÍ ischen Forschung lásst sich
festhalten, dass sie nur punktuell für die Rechtsvergleichung von Interesse ist.
Eigentlich kann sie nur das Gewicht einer rechtsnormativen Besonderheit ftir
ein einzelnes Land begründen. Mittelbar'lásst sich aú s einer solchen Gewich-
tung aber unter Umstánden ein Argument fiir die Rechtsvergleichung gewin-
nen.

V Ergebnisse

\7enn ich knapp zusammenÍ asse, dann kann die empirische Forschung auf
mindestens drei unterschiedliche Arten in rechtsvergleichende Studien einbe-
zogen weÍ den. Das empiriscbe Bencbmarking ist die naheliegendste Variante,
die allerdings nur für wenige Rech*gebiete fruchtbar gemacht wé rden kann.
Die systemunabbiingigé  enPiriscbe Forschaig kann vor allem ein rechtsver-
gleichend bereits festgestelltes Auseinanderfallen von Rechtsregelung und
Rechtspraxis dem Gewicht nach bewerten. In seltené n Fállen ftihrt sie auch zu
Erkenntnissen, die nicht ohnehin schon intuitiv durch unseren Blick auf die
Rechtspraxis gewoÍ rrren werden. Die iy stemsp e zifbcb e emp iriscb e Forscbung
hat rechtsvergleiché nd vor allem einen heuristischen 'lüü'erÍ  Sie karrn auf Fakto-
ren aufmerksam machen, die sonst im Systemvergleich nichi genügend be-
rücksichtigt würden.

]ü(Ienn man diese drei Sto(richrungen der methodischen Einbeziehu n8 tÍ otz
ihrer Unterschiedlichkeit gesamtháft betrachtet, dann wirken Empirie und
-Rechtsvergleichung wie unterschiedliche \ü'aagen. Die Rechtsvergleichung ist
so schnell und ungenau wie die mit freier Hand gehaltene Balkenwaage der
Justitia. Die sozialwissenschaftlich betriebene Empirie verhált sich demgegen-
über wie eine elektronische Prázisionswaage. Háufig müssen wir es in der
Rechtsvergleichung gar nicht so genau wissen, aber wo es wirklich auf Details
ankommt, ist es gut, auch noch ein prázises empirisches Instrument zu haben.


